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[bookmark: __RefHeading__9368_736723604]Vertraulichkeitserklärung
Im Rahmen der Ausschreibung Luftbildbefliegung 2026 ist es während der Angebotsphase notwendig, dass der Bieter
	Name des Bieters:
	    
	Adresse:
	    

Einblick in die Vergabeunterlagen und im weiteren Verfahren auch zusätzliche vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Informationen erhält.

Im Hinblick hierauf verpflichtet sich der Bieter zu Folgendem:
1. Der Bieter verpflichtet sich, die ihm im oben genannten Zusammenhang zugänglich gemachten Informationen, Konzeptionen, Dokumentationen und Unterlagen sowie Kenntnisse, die er in diesem Zusammenhang über Angelegenheiten – etwa technischer, kommerzieller oder organisatorischer Art – des Auftraggebers oder Dritter erlangt hat, streng vertraulich zu behandeln. Dies gilt insbesondere für einen zugänglich gemachten Quellcode. Die Informationen etc. sind insbesondere gegen den Zugriff Dritter geschützt aufzubewahren und ohne die vorherige schriftliche Einwilligung des Auftraggebers nicht zu verwerten oder zu nutzen oder Dritten zugänglich zu machen.
2. Diese Verpflichtung gilt auch für alle Informationen und Erkenntnisse, die von dem Bieter im Verlauf der gemeinsamen Gespräche mit dem Auftraggeber zu dem oben beschriebenen Vorhaben erarbeitet und/oder gewonnen werden.
3. Diese Vertraulichkeitsverpflichtung gilt nicht für Informationen, die nachweislich der Auftragnehmer von Dritten rechtmäßig erhalten hat oder erhält, oder die bei Abgabe der Verpflichtungserklärung bereits allgemein bekannt waren oder nachträglich ohne Verstoß gegen die in dieser Vereinbarung enthaltenen Verpflichtungen allgemein bekannt werden, oder vom Auftragnehmer eigenständig entwickelt wurden.
4. Alle dem Bieter ausgehändigten Verfahrensdokumente sowie davon angefertigte Kopien sind nach schriftlicher Aufforderung durch den Auftraggeber, spätestens jedoch bis zum Ablauf der Bindefrist am 30.09.2026 zurückzugeben.
Die Rückgabe beinhaltet auch die Pflicht zur Löschung aller noch vorhandenen Daten oder Vernichtung von vorhandenen Unterlagen. Über die erfolgte Löschung ist dem Auftraggeber unaufgefordert ein entsprechender Nachweis/eine Bestätigung zu übermitteln.
5. Der Bieter wird seine Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen, die von ihm im Rahmen des von dieser Verpflichtung umfassten Vorhabens involviert werden, entsprechend verpflichten und dies im Aufforderungsfall nachweisen.
6. Diese Verpflichtung wird wirksam mit der Unterzeichnung durch den Bieter. Die Geheimhaltungsverpflichtungen nach dieser Vereinbarung gelten zeitlich unbefristet. Der Bieter erklärt sich mit den Regelungen dieser Vertraulichkeitsvereinbarung durch seine Unterschrift einverstanden.

Der Bieter legt die von ihm unterzeichnete Erklärung mit der Abgabe des Angebotes vor.
	Vollständige Bezeichnung des Unternehmens inkl. Rechtsform:
	    
	Vollständiger Name der vertretungsbefugten (natürlichen) Person, die diese Erklärung abgibt:
	    
	    	    
	Ort, Datum
	Signatur
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